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Betreff: Verwaltungsstreitsache Swiss International Airlines AG
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Sehr geehrter Herr Bollacher,

zunächst darf ich mich für Ihr o. s. Schreiben bedanken.

Ich habe Verständnis ftir Ihr Ersuchen, in dem Verwaltungsstreitver-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Swiss International Airli-
nes AG .i. Bundesrepublik Deutschland möglichst eine Sachentschei-
dung herbeizuftihren, die dann möglicherweise auch Hinweise flir
künftige Lösungen des Konflikts enthalten könnte.

Leider kann ich jedoch Ihrem Antrag nicht mehr entsprechen, weil das

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) - zeitgleich mit Ihrem
Schreiben - bereits in die Rücknahme der Klage eingewilligt hat und
das Revisionsverfahren damit beendet ist.

Allerdings erwachsen damit die erstinstanzlichen Urteile des VGH
Baden-Württemberq in Rechtskraft.

Zudem hat das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union die
Rechtsauffassung der Bundesrepublik bestätigt. Auch wenn der Be-
schluss des Bundesverr.valtungsgerichts nach Beendigung des Revisi-
onsvertährens rechtlich gegenstandslos geworden ist, so bleibt er doch
in der amtlichen Sammluns und damit ..in der Welt".
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In diesem Zusammbnhang ist jedochzu beachten, dass noch weitere
Verfahren anhängig sind, deren Streitgegenstand ebenfalls die Recht-
mäßigkeit der 220 . Durchflihrungsverordnung betrifft .

Insoweit habe ich das BAF angewiesen, einer etwaigen Klagerück-
nahme in den noch anhängigen Revisionsverfahren - soweit es darauf
ankommt - nicht zuzustimmen, sondern möglichst eine Entscheidung
in der Sache herbei zu führen.

Ich hofl-e, hiermit Ihrem Ersuchen hinreichend entsprochen zu haben.

Mit freundlichen Gnißen

,Ltq
Gerold Reichle
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